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WALTENHOFEN

Amtliche Bekanntmachungen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
DER WIRKSAMKEIT  

DER 16. ÄNDERUNG DES  
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  

IM BEREICH DER 7. ÄNDERUNG  
(TEILAUFHEBUNG)  

DES BEBAUUNGSPLANES  
„PARKSIEDLUNG-LANZEN“

Das Landratsamt Oberallgäu hat die von dem Gemeinderat 
der Gemeinde Waltenhofen am 28.10.2020 in öffentlicher 
Sitzung beschlossene 16. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
„Parksiedlung-Lanzen“ mit Erlass vom 08.01.2021 Az.:SG21 
– Am/FPlan auf Grund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Für 
den räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes 
ist der Lageplan maßgebend.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Flächennutzungsplan wird mit dieser Bekanntmachung 
wirksam.

Der Flächennutzungsplan kann einschließlich der Begrün-
dung mit Umweltbericht bei der Gemeinde Waltenhofen 
(Rathausstraße 4, 87448 Waltenhofen) Zimmer 34 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist das Rathaus 
über den oben genannten Zeitraum voraussichtlich nicht 
frei zugänglich. Der Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung 
bleibt aber aufrechterhalten, so dass die Einsichtnahme in 
die ausgelegten Planunterlagen nach vorheriger terminlicher 
Absprache mit den Mitarbeitern des Bauamtes der Gemein-
de Waltenhofen unter der Tel.-Nr.: 08303/79-27 oder per E-
Mail: julia.eggensberger@waltenhofen.de möglich ist.

Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-

zungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Gemeinde Waltenhofen einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Zudem ist der Flächennutzungsplan mit Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung im Internet unter  
https://www.waltenhofen.de/ eingestellt und einsehbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 
1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und/oder 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
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VORAUSZAHLUNGEN  
GRUND-/GEWERBESTEUER  

UND ENDABRECHNUNG  
VERBRAUCHSGEBÜHREN

Die 1. Vorauszahlungsrate der Grund- und Gewerbe-
steuer für 2021 sowie die Endabrechnung der Wasser- 
und Kanalgebühren 2020 werden am 15.02.2021 zur Zah-
lung fällig. 

Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, die keinen Abbuchungs-
auftrag (SEPA-Mandat) erteilt haben, die fälligen Steuern 
und Gebühren auf ein Konto der Gemeinde Waltenhofen zu 
überweisen oder bei der Gemeindekasse einzuzahlen. 

Sofern gewünscht, sind die Vordrucke zum SEPA-Last-
schriftverfahren bei der Gemeindekasse (Tel. 08303/79-17 
od. 79-19), E-Mail: gemeindekasse@waltenhofen.de oder im 
Internet unter www.waltenhofen.de – „Formular“ als Down-
load erhältlich.

BEKANNTMACHUNG ÜBER  
WIDERSPRUCHSRECHTE GEGEN  

MELDEREGISTERAUSKÜNFTE NACH 
DEM BUNDESMELDEGESETZ (BMG) 

VOM 1. NOVEMBER 2015 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung v. Daten an 
Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen den Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von Wahlbe-
rechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten 
Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenauskunft). Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen nicht mitgeteilt 
werden.

Sie haben das Recht, der Übermittlung Ihrer Daten zu wider-
sprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). 

2. Widerspruch gegen die Übermittlung v. Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträ-
ger, Presse oder Rundfunk
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 BMG auf Ver-
langen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern erteilen. Dabei werden Familienname, Vorna-
me, Doktorgrad, Anschrift und das Datum und Art des Jubi-
läums übermittelt. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
Sie haben das Recht, der Übermittlung Ihrer Daten zu wider-
sprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). 

3. Widerspruch gegen die Übermittlung v. Daten an 
Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS  
ZUR ERWEITERUNG  

DER EINBEZIEHUNGS-SATZUNG 
„MAIERHOF-MEMHÖLZ“

Der Gemeinderat der Gemeinde Waltenhofen beschließt 
die Aufstellung der Erweiterung der Einbeziehungs-Sat-
zung "Maierhof-Memhölz". Der räumliche Geltungsbereich 
der Erweiterung der Einbeziehungs-Satzung wird aus dem 
beiliegenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende 
Grundstücke befinden sich innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches: Fl.-Nr. 236 (Teilfläche).

Erfordernis und Ziele der Planung:

- Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den Innenbe-
reich zur Deckung des Wohnbedarfs unter Berücksichtigung 
der Ortsrandgestaltung

- Prüfung sowie Auseinandersetzung mit den Folgen der 
Planung für Naturraum und Umgebung zur Konfliktvermei-
dung bzw. Konfliktminimierung

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB wird von einer Umweltprü-
fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. 
§ 2a Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, abgesehen.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforder-
lich.

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Aus-
wirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grund-
stücken. Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Verlauf 
des Aufstellungsverfahrens ändern.

Waltenhofen, den 05.02.2021

E. Harscher, 1. Bürgermeister
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vollendet haben, Auskunft über Familienname, Vorname, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern verwendet werden.

Sie haben das Recht, der Übermittlung Ihrer Daten zu wider-
sprechen (§ 50 Abs. 5 BMG).

4. Widerspruch gegen die Übermittlung v. Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informati-
onsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr auf-
grund § 58 c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich 
bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familienname, Vorname und die gegenwärtige Anschrift. Die 
betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen (§ 
36 Abs. 2 BMG). 

5. Widerspruch gegen die Übermittlung v. Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehö-
ren, darf die Meldebehörde von diesen Familienangehöri-
gen Daten zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft und derzeitige Anschriften 
übermitteln, außerdem Auskunftssperren gemäß § 51 BMG 
und das Sterbedatum (§ 42 Abs. 2). Sie haben das Recht, 
der Übermittlung Ihrer Daten zu widersprechen (§ 42 Abs. 3 
Satz 2 BMG). Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Emp-
fänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 

Die Widersprüche können schriftlich beim Einwohnermel-
deamt im Bürgerbüro, Rathausstraße 4, 87448 Waltenhofen 
eingelegt werden. Es bedarf keiner Begründung, ist von kei-
nen Voraussetzungen abhängig und der Widerspruch gilt 
solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen 
wird. Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung 
widersprochen hat, braucht nicht erneut zu widersprechen. 

Für Auskünfte hierzu stehen Ihnen  
Frau Dobler (08303/79-40), Frau Baptist (08303/79-12) 
und Frau Baiz (08303/79-44) vom Einwohnermeldeamt 
gerne zur Verfügung.

Waltenhofen, 5. Februar 2021

E. Harscher, 1. Bürgermeister

VOLLZUG DER WASSERGESETZE;  
EINLEITUNG VON NIEDERSCHLAGS-

WASSER AUS DEM BAUGEBIET 
HAUPTSTRASSE IM ORTSTEIL  
OBERDORF IN DEN HEUBACH

Antragsteller: Gemeinde Waltenhofen, Rathausstraße 4, 
87448 Waltenhofen
I.  Der Antragsteller beantragt im Rahmen der Einleitung von 

Niederschlagswasser aus dem Baugebiet Hauptstraße im 
Ortsteil Oberdorf in den Heubach die wasserrechtliche Er-
laubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser.

II.  Das Vorhaben wird bekanntgemacht mit dem Hinweis, 
dass

1.  die Pläne für die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis 
vom 15.02.2021 bis zum 16.03.2021 bei der Gemeinde, 
Zimmer-Nr. 30 während der Dienststunden, zur öffentli-
chen Einsicht ausliegen, 

2.  die Antragsunterlagen auch unter  
https://www.oberallgaeu.org/de/oeffentliche- 
bekanntmachungen.html heruntergeladen werden 
können und

3.  jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder 
beim Landratsamt Oberallgäu Einwendungen gegen den 
Plan erheben kann,

4.  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungster-
min auch ohne ihn verhandelt werden kann und verspä-
tete Einwendungen bei der Erörterung und Entscheidung 
unberücksichtigt bleiben können,

5.  a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden können,

b)   die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 
kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

GEMEINDE WALTENHOFEN

E. Harscher, 1. Bürgermeister

Erscheinungstermine
für den Bürgerbrief Waltenhofen 2021
Heft: Abgabe-Termin: Veröffentlichung:

 Freitag, 12 Uhr Freitag
4 5. Februar  19. Feb. 
5 19. Februar  5. März
6 5. März 19. März
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HANS-FRIEDRICH- 
STIFTUNG

Die Hans-Friedrich-Stiftung bietet interessierten Vereinen 
und Schulen für kulturelle Veranstaltungen (Musik , Lesun-
gen, Tanz...) den Museumsraum in Hegge, Gewerbestr. 2, an. 

Ebenso besteht die Möglichkeit für Besichtigungen der dort 
stattfindenden Kunstausstellungen. Weitere Infos unter 
www.hansfriedrichstiftung.de

Rückfragen unter der Mailadresse:  
hansfriedrich-stiftung@gmx.de oder Telefon 0173/4172554

KOSTENLOSE BERATUNGS-  
UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE

Der Vereinsfuchs der Freiwilligenagentur Oberallgäu ist An-
laufstelle für alle Vereine im Oberallgäu. Er wird bei seinen 
Aufgaben vom Landkreis Oberallgäu unterstützt und bietet 
kostenlose Beratungs- und Unterstützungsangebote für Ver-
eine.

Fit für den Verein! Der Vereinsführerschein
In 6 Modulen zum erfolgreichen Vereinsvorstand vom 
27.  Februar bis 15. Mai 2021

Seminarleitung: Karl Bosch, Coach und Mediator

Veranstaltungsort: Restaurant Birkenmoos in Lauben, Sport-
platzstraße 13

Anmeldung: Bis 22. Februar 2021 beim Vereinsfuchs

Internetseite, Facebook und Co. sowie Bildrechte im 
Zeichen des Datenschutzes

Mittwoch, 14. April 2021, 18:.30 bis 21.30 Uhr 

Referenten: Werner Wittmann und Nicole Frister, Daten-
schutzbeauftragte der Datenschutzkanzlei Lenz aus Kemp-
ten und selbst in Vereinen ehrenamtlich tätig

Veranstaltungort: Hotel Krone in Immenstadt-Stein, Rottach-
bergstraße 1

Was soll i denn no alls mache?
Montag, 3. Mai 2021, 18.00 bis 21.00 Uhr

Referentin: Maike Breitfeld, Coach, Systemische Beraterin 
und Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation aus Walten-
hofen

Veranstaltungsort: Bürgerzentrum Sulzberg, Rathausplatz 4

Alle Veranstaltungen sind für Vereine im Oberallgäu kosten-
frei. Das Jahresprogramm sowie ausführliche Beschreibun-
gen und Anmeldefristen findet Ihr auf unserer Homepage. 
Dort könnt Ihr Euch auch kostenlos für unseren Newsletter 
registrieren.

Vereinsfuchs – in den Räumen der Freiwilligenagentur 
Oberallgäu, Berghofer Straße 13, 87527 Sonthofen
Telefon: 08321 6076-214
E-Mail: vereinsfuchs@freiwilligenagentur-oa.de
www.vereinsfuchs-oa.de
Telefonische Abendberatung:  
Mo 16.30 – 18.30 Uhr 

Für alle

DONUM VITAE  
INFORMIERT  
KOSTENFREI

DONUM VITAE in Bayern e.V. ist eine staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und informiert 
Sie kostenfrei über die staatlichen Leistungen rund ums 
Kind. Damit möglichst viele Kontakte reduziert werden kön-
nen, bieten wir allen interessierten Eltern Telefontermine 
zum Thema „Elterngeld, Elternzeit und Mehr“ an. Selbstver-
ständlich beraten wir auch weiterhin zu Themen, wie z.B. 
Schwangerschaftskonflikt, unerfüllter Kinderwunsch oder zu 
zusätzlichen finanziellen Hilfen bei niedrigem Einkommen in 
Schwangerschaft und Geburt. Bei Bedarf können Sie gerne 
telefonisch einen Termin unter 08341 9993650 vereinbaren. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kaufbeu-
ren.donum-vitae-bayern.de.

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen 
wir uns über Ihre Spende, um auch weiterhin Schangeren 
und Familien beratend zur Seite stehen zu können. IBAN: 
DE10734500000010323087, BIC: BYLADEM1KFB, Kreis- 
und Stadtsparkasse Kaufbeuren.

Postanschrift: Gemeinde Waltenhofen
Rathausstraße 4 · 87448 Waltenhofen

Bürgerbrief der 
Gemeinde Waltenhofen
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PEFC zertifiziert
 Dieses Produkt 

stammt aus 
nachhaltig 

bewirtschafteten 
Wäldern und 
kontrollierten 

Quellen.
www.pefc.de



Anzeigen  
wirken 

Regional. Nachhaltig.
Auch bei Ihren Kunden.

Rufen Sie einfach an, ich berate Sie gerne.

Julian Klein, Telefon (08 31) 2 06-59 18 
oder faxen Sie unter (08 31) 2 06-1 61.

Sie  
sollten uns  
anrufen!

INFO-ABENDE AN DER STAATLICHEN 
WIRTSCHAFTSSCHULE KEMPTEN

Die Staatliche Wirtschaftsschule Kempten informiert am 
Donnerstag, 11. Februar 2021 bzw. am Donnerstag, 
20. Mai 2021, über die vierjährige bzw. fünfjährige Form 
und am Donnerstag, 06. Mai 2021, über die zweijährige 
Form.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19:00 Uhr und finden 
auf jeden Fall statt, - entweder als Präsenzveranstaltung in 
der Wiesstraße 30 im Beruflichen Schulzentrum oder als Vi-
deokonferenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.ws-kempten.de. Interessierte Eltern 
sind zusammen mit ihren Kindern herzlich eingeladen. 

Die Wirtschaftsschule steht wie keine andere Schulart für 
Kompetenz- und Berufsorientierung und ist Beispiel für die 
Durchlässigkeit des bayerischen Schulsystems. Die fünf-
jährige Form startet ab der 6. Klasse, die vierjährige Form 
startet erst ab der 7. Klasse. Beide Formen sind somit ideal 
für Schülerinnen und Schüler, die nach der 4. Klasse an Mit-
telschule, Realschule oder Gymnasium gewechselt sind, und 
nun einen anderen Weg einschlagen wollen. In Einzelfällen 
ist auch noch ein Einstieg in die 8. Klasse möglich. Die zwei-
jährige Form beginnt nach der 9. Klasse. Die drei Wege füh-
ren zur Mittleren Reife, danach stehen alle beruflichen Wege 
offen. Die Absolventen sind bei Ausbildungsbetrieben sehr 
begehrt.

EV.-LUTH. PFARRAMT 
WALTENHOFEN

Sonntag, 7. Februar, Sexagesimä
10.15 Uhr:  Gottesdienst mit Pfr. Dr. Thumser (bitte be-

achten Sie die Hinweise zum Infektions-
schutz), Auferstehungskirche Waltenhofen

Sonntag, 14. Februar, Estomihi
09.00 Uhr:  Gottesdienst mit Pfr. Dr. Thumser (bitte be-

achten Sie die Hinweise zum Infektions-
schutz), Evang. Kapelle Seltmans

10.15 Uhr:  Gottesdienst mit Pfr. Dr. Thumser (bitte be-
achten Sie die Hinweise zum Infektions-
schutz), Auferstehungskirche Waltenhofen

Sonntag, 21. Februar, Invocavit
10.15 Uhr:  Gottesdienst mit Prädikantin Hanna Offen-

berger (bitte beachten Sie die Hinweise zum 
Infektionsschutz), Auferstehungskirche Wal-
tenhofen

Weitere Informationen zu Veranstaltungen finden Sie  
auf unserer Homepage oder rufen Sie uns im Pfarramt  
an unter Tel. 08303-923650,  
www.evangelisch-kempten.de/waltenhofen
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GRATIS-MÜLLSÄCKE  
BEI ERHÖHTEM PFLEGEBEDARF

Viele Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen kennen 
dieses Problem: Einwegwindeln, Einlagen und Verbandsma-
terialien. Diese stellen oft ein besonderes Entsorgungspro-
blem dar, da der Platz dafür in der Restmülltonne manchmal 
nicht ausreicht.  

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) stellt 
den Gemeinden jährlich Müllsäcke zur Verfügung welche 
kostenlos an Personen mit medizinischer Indikation weiter-
gegeben werden. 

Personen mit erhöhtem Pflegeaufwand haben die Möglich-
keit, über die Mitarbeiter der Gästeinformation Waltenhofen, 
kostenlos fünf Müllsäcke bei Bedarf zu erhalten.

Voraussetzung 

• Hauptwohnsitz in Waltenhofen

•  Ärztliche Bescheinigung über medizinische Indikation (z.B. 
Inkontinenz) bzw. ärztliche Verordnung/Rezept

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Gästeinformation 
unter 08303-7929 oder gaesteinformation@waltenhofen.de



ERHÖHUNG  
DER ZAK-GEBÜHREN FÜR  

EINWEG-MÜLLSÄCKE
Reicht ab und zu der Platz in der Restmülltonne nicht aus, 
können zusätzlich zu den Mülltonnen bei Bedarf auch ge-
normte rote Müllsäcke verwendet werden, die neben die 
Tonne zu stellen sind. Sie sind für unser Gemeindegebiet in 
den Gäste- und Bürgerbüros in Waltenhofen und Nieder-
sonthofen käuflich zu erwerben. 

Das Abfallunternehmen ZAK hob seit dem 1.1.2021 erstmals 
die Müllgebühren wieder an. Der kleine Müllsack (50 l Fas-
sungsvermögen) kostet nun 2,40 € (vorher 2,20 €) und der 
große Müllsack (100 l Fassungsvermögen) kostet jetzt 4,80 € 
(vorher 4,40 €).

FESTVERANLAGTE  
MÜLLSÄCKE 2021

Alle Haushalte der Außenbereiche, die einen jährlichen Be-
stand an Müllsäcken erhalten, können ab sofort die Müllsä-
cke für 2021 im Bürgerbüro Waltenhofen abholen.

Laut einer Regelung des Zweckverbandes für Abfallwirt-
schaft Kempten (ZAK) müssen diese bis spätestens 30. Juni 
2021 abgeholt werden. Bürger, die nach dem 30. Juni ihre 
Säcke abholen, bekommen nur noch den entsprechenden 
Anteil für das restliche Jahr, inklusive des laufenden Monats.

Dies betrifft nicht die Wertstoffsäcke. Diese erhalten Sie kos-
tenlos beim Wertstoffhof zu den gewohnten Öffnungszeiten

„KINDER IM BLICK“-KURS  
FÜR GETRENNT  

LEBENDE ELTERN
Am 11. März 2021 startet der neue „Kinder im Blick“-Kurs 
in Kempten. Das Angebot richtet sich an Elternteile an Tren-
nung und Scheidung. An 7 Terminen erhalten die Eltern An-
regungen, um die Beziehung zu ihren Kindern positiv zu ge-
stalten und sie während der Trennungszeit gut unterstützen 
zu können. Außerdem bekommen sie Tipps, wie sie besser 
mit dem anderen Elternteil umgehen können. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 

Kurstermine:  
donnerstags von 17 – 20 Uhr am 11.03. / 18.03. /  
25.03. / 15.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05.2021

Kursleitung:  
Kirsten Klockhaus / Gabriele Griehl

Informationen und Anmeldung: 
KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
Linggstraße 4, 87435 Kempten, Tel. 0831/522320
eb.kempten@kjf-kjh.de 
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Familienunternehmen

Bestattungen
Jakob

Bestattungen aller Art, z. B. Bergbachbestattung
• Überführungen im In- und Ausland
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Bestattungsregelung zu Lebzeiten

Tag und Nacht
0831-520020
auch im Internet unter:
bestattungen-jakob.de

Gerberstraße 18
(direkt hinter der
Stadtverwaltung)
87435 Kempten
•Kundenparkplätze

Johannisweg 11
(Adenauerring,
Ecke Stiftskellerweg)
87439 Kempten
• Kundenparkplätze

IHR FACHMARKT RUNDUM
HAUS, HOF UNDGARTEN.

AMWGmbH Allgäu-MarktWaltenhofen
Bahnhofstraße 44 | 87448Waltenhofen | Tel. 08303 / 7036
info@amw-waltenhofen.de | www.amw-waltenhofen.de

Illerstraße 43 · 87448 Martinszell · Telefon (0 83 79) 72 87 16
Fax (0 83 79) 7 28 90 87 · info@ks-ofenbau.de · www.ks-ofenbau.de

• Putz- und Kache lö fen
• Heizkamine
• Kaminöfen und Herde
• Ganzhaushe izungen
• Schorns t e ine und Sanierung
• Fl iesenver legung
• War tungsarbe i t en

Kalchschmid GmbH · Immenstädter Str. 24 · 87448 Waltenhofen
Telefon (08303) 228 · Telefax (08303) 1594

Heizung · Gas · Solaranlagen · Bad · Sanitär
Spenglerei · Blitzschutz

www.kalchschmid.de

Wir behalten stets den Überblick !
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25-JÄHRIGES  
DIENSTJUBILÄUM 

Am 15. Januar 2021 
konnte Erster Bürger-
meister Harscher im klei-
nen Kreis im Sitzungs-
saal des Rathauses dem 
gemeindlichen Bauhof-
Mitarbeiter Reinholz Baiz 
zum 25-jährigen Dienst-
jubiläum gratulieren und 
im Namen des Freistaa-
tes Bayern eine Ehrenur-
kunde sowie ein kleines 
Geschenk der Gemeinde 
überreichen.

Von links: Erster Bürgermeister Harscher, Reinhold Baiz, 
Bauamtsleiter Häger Bild: P. Reder

LANDRATSAMT  
VERTEILT  

FFP2-MASKEN
Das Landratsamt Oberallgäu verteilt insgesamt über 
32.000 FFP2-Masken für pflegende Angehörige und be-
dürftige Bürgerinnen und Bürger. Die Masken können seit 
25. Januar gegen Nachweis bei den kreisangehörigen Ge-
meinden abgeholt werden. Auch die staatlichen und kom-
munalen Schulen sowie die privaten Förderschulen im 
Landkreis erhalten weitere knapp 5.000 Masken.

Die Corona-Pandemie stellt alle auch weiterhin vor große 
Herausforderungen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick 
auf die auch in Bayern bereits nachgewiesenen Virusmu-
tationen. Um den Infektionsschutz im öffentlichen Raum 
gerade dort zu verbessern, wo immer viele Menschen 
aufeinandertreffen, hat die Staatsregierung am 12. Janu-
ar 2021 beschlossen, dass im ÖPNV und im Einzelhandel 
das Tragen einer FFP2- oder vergleichbaren Maske ver-
pflichtend werden soll. 

Da der Preis einer solchen Maske allerdings höher liegt als 
der sog. Community-Masken und diese auch nicht selbst 

hergestellt werden können, erhalten Empfängerinnen und 
Empfänger von Grundsicherungsleistungen (Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB 
XII, Hilfe zum Lebensunterhalt) sowie Obdachlose ein Pa-
ket von insgesamt fünf Masken aus den Beständen des 
Freistaats Bayern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Um den Infektionsschutz gerade für ältere und pflegebe-
dürftige Menschen weiter zu erhöhen, erhalten daneben 
pflegende Angehörige ebenfalls kostenlose FFP2-Masken. 
Jeweils drei Schutzmasken je Hauptpflegeperson stehen 
hier zur Verfügung.

Die Masken können ab Montag, 25.01.2021, gegen ent-
sprechende Nachweise (aktueller Leistungsbescheid, Sch-
reiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades 
als Bezugsberechtigung für pflegende Angehörige) bei den 
Rathäusern und bei den von den Kommunen benannten 
Stellen zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. 

„Durch die Abholmöglichkeit vor Ort haben wir eine 
schnelle und unbürokratische Lösung für die Verteilung 
der über 37.000 Atemschutzmasken gefunden. Mein Dank 
gilt den kreisangehörigen Gemeinden, die uns bei der Ver-
teilung an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Schulen 
unterstützen“, so Landrätin Indra Baier-Müller. 

Darüber hinaus verteilt das Landratsamt im Auftrag der 
Staatsregierung 5.000 Masken an die staatlichen und 
kommunalen Schulen sowie die privaten Förderschulen 
im Landkreis.

Unter Mitwirkung von ehrenamtlichen Helfern des THW 
Sonthofen und der Johanniter Unfallhilfe werden die ent-
sprechenden Pakete für die kreisangehörigen Gemeinden 
derzeit zusammengestellt. Damit stehen sie pünktlich am 
Montag in den kreisangehörigen Gemeinden zur Verfü-
gung.

Landrätin Indra Baier-Müller mit Helfern des THW Sonthofen 
und der Johanniter Unfallhilfe bei der Verteilung der FFP 2 
Schutzmasken.  Foto: Landratsamt Oberallgäu
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AKTUELLE BROSCHÜRE  
ZU BESONDERS SPARSAMEN  

HAUSHALTSGERÄTEN
Durch energieeffiziente Haushaltsgeräte können Verbrau-
cher/innen einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
und langfristig auch den eigenen Geldbeutel schonen. 

Die Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2021“ 
bringt Licht in den Gerätedschungel. Sie enthält die aktuellen 
Bestgeräte am Markt sowie zahlreiche Tipps, worauf man 
beim Kauf eines neuen Haushaltsgeräts achten sollte und ist 
ab sofort unter www.allgaeu-klimaschutz.de abrufbar.

Wenn die Anschaffung eines neuen Haushaltsgeräts wie 
Waschmaschine, Kühlschrank oder Wäschetrockner ansteht, 
sollte nicht der Preis, sondern vielmehr die Energieeffizienz 
ausschlaggebend für die Kaufentscheidung sein. Denn ei-
nem günstigen Anschaffungspreis stehen oft hohe Betriebs-
kosten für Strom und Wasser gegenüber. Verbraucher sollten 
beim Kauf daher ein Gerät wählen, welches über die gesam-
te Nutzungsdauer die geringsten Gesamtkosten verursacht 
- das freut den Geldbeutel und das Klima.

Mit der Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 
2021“ gibt der Landkreis Oberallgäu seinen Bürgerinnen und 
Bürgern eine aktuelle, umfassende und neutrale Entschei-
dungshilfe für den Kauf von Haushalts-Großgeräten an die 
Hand. Die Broschüre sowie die dazugehörige Internetseite 
www.spargeraete.de informieren über die effizientesten Ge-
räte auf dem Markt, die Einsparpotentiale gegenüber durch-
schnittlich effizienten Geräten, und worauf es beim Geräte-
kauf ankommt. Die aktuelle Auflage informiert zudem über 
das neue EU-Energielabel, das ab dem 1. März 2021 bei den 
Einzelhändlern an den Geräten angebracht wird.

Die Broschüre steht auf 
www.allgaeu-klimaschutz.de 
zum Download zur Verfügung

Die Informationen aus der 
Broschüre sowie auf der 
Website www.spargeraete.
de basieren auf einer vom 
Freiburger Büro „Ö-quadrat 
GmbH“ gepflegten Daten-
bank, in der alle Haushalts-
Großgeräte erfasst sind, die 
sich derzeit auf dem deut-
schen Markt befinden.

Weitere Infos und Kontakt: 
Koordinationsstelle  
Klimaschutz im Landratsamt

Oberallgäu: klimaschutz@lra-oa-bayern.de.  
Tel. 08321/612-743 oder -617.

Die Broschüre „Besonders sparsame 
Haushaltsgeräte 2021“. Copyright: 
Büro Ö-quadrat GmbH, Freiburg 2021
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Unsere Gemeinde gehört zum

•
•

•
•

Innenausbau · Fassaden · Aufdachdämmung
Dachstühle · Trapezblecharbeiten · Reparaturen

Altholzverarbeitung · Gaststättenbau
Ettlis 60b · 87448 Waltenhofen · Mobil (0177) 8640031

E-Mail: zimmerei.tauscher@email.de

Alles aus einer Hand!
Reparatur, Wartung
und Autokauf

0831 / 12147
Gewerbestraße 1 ٠ Waltenhofen-Hegge
www.joerg-karosseriebau.de

Unfallreparaturen
für alle Marken
▶ EU-Neuwagen
▶ Smart-Repair
▶ Autoglas & Reifen
▶ Kfz-Service

Ihr unabhängigerSpezialist für AUDI,VW, SEAT & SKODA

Gasthaus Hasen
Pizza -Taxi

oder QR-Code
scannen

Keine Lust immer anzurufen?
Jetzt einfach und bequem
online bestellen unter
www.pizza-taxi-waltenhofen.de

Telefon 08303 /251
Täglich ab 17 bis 22 Uhr Kein Ruhetag!

Tag zu kurz?
Coaching für mehr Effektivität im Arbeitsalltag

Selbst- und Zeitmanagement
in der Praxis

Martina Prestele
Betriebswirtin & Unternehmensberaterin

www. - .de
Tel.: 08379 - 20 638 20
E-Mail: info@smart-pd.de
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KATH. PFARREIEN- 
GEMEINSCHAFT 
WALTENHOFEN

Termine vom 5. bis 19. Februar 2021
Freitag, 5. Februar
Waltenhofen  8.00 Uhr, Heilige Messe zum Herz-Jesu-

Freitag mit anschl. Anbetung in Walten-
hofen

Sonntag, 7. Februar
Waltenhofen 9.00 Uhr, Heilige Messe

Niedersonthofen  9.00 Uhr, Heilige Messe mit Segnung der 
Agatha Brote

Memhölz  10.30 Uhr, Heilige Messe/Pfarrgottes-
dienst

Hegge 10.30 Uhr, Heilige Messe

Dienstag, 9. Februar
Hegge 8.30 Uhr, Heilige Messe

Donnerstag, 11. Februar
Waltenhofen 17.30 Uhr, Heilige Messe

Freitag, 12. Februar
Niedersonthofen 8.30 Uhr, Heilige Messe

Sonntag, 14. Februar
Niedersonthofen  9.00 Uhr, Heilige Messe/Pfarrgottesdienst

Hegge 9.00 Uhr, Heilige Messe

Waltenhofen 10.30 Uhr, Heilige Messe

Memhölz 10.30 Uhr, Heilige Messe

Mittwoch, 17. Februar, Aschermittwoch
Waltenhofen  15.00 Uhr, Andacht für Kinder mit Aufle-

gung des Aschenkreuzes

Hegge  18.00 Uhr, Heilige Messe zu Aschermitt-
woch mit Auflegung des Aschenkreuzes

Niedersonthofen  19.00 Uhr, Heilige Messe zu Aschermitt-
woch mit Auflegung des Aschenkreuzes

Waltenhofen  19.00 Uhr, Heilige Messe zu Aschermitt-
woch mit Auflegung des Aschenkreuzes

Memhölz  19:15 Uhr, Heilige Messe zu Aschermitt-
woch mit Auflegung des Aschenkreuzes

Donnerstag, 18. Februar
Waltenhofen 17:30 Uhr, Heilige Messe

Freitag, 19. Februar
Niedersonthofen 8:30 Uhr, Heilige Messe

Memhölz  19:15 Uhr, Kreuzwegandacht in der Pfarr-
kirche

Bitte senden Sie uns Ihre Nachrichten 
möglichst per E-Mail: 

buergerbrief@waltenhofen.de
Somit ersparen wir Ihnen und uns Zeit 

und können unnötige Tippfehler vermeiden!

Wichtige Mitteilung 
an die Vereine!@@

Foto: P. Reder

Waltenhofen

Freiwillige Feuerwehr Waltenhofen e.V.

GENERALVERSAMMLUNG 2021  
ABGESAGT

Die Generalversammlung am Funkensonntag, den  
21. Februar 2021, können wir coronabedingt leider nicht 
durchführen!

Die Jahresberichte des 1. Vorsitzenden, des Kommandan-
ten, des Schriftführers, des Jugendwartes sowie der Kas-
senbericht werden wie bisher erstellt und können ab dem  
21. Februar 2021 nach Rücksprache des Vorstandes von den 
Mitgliedern jederzeit eingesehen werden.

Die Vorstandschaft
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Aus der Gästeinformation

HISTORISCHE BÜCHER  
UND BILDBÄNDE  

AUS WALTENHOFEN
Folgende Bücher bzw. Postkarten können in den Gästeinfor-
mation Waltenhofen und Niedersonthofen erworben wer-
den.

Illustrierte Winterkarten inkl. Umschlag 0,70 €

Senden Sie einen Gruß aus dem Allgäu mit den wunderschö-
nen Winterkarten von Waltenhofen bzw. Niedersonthofen. 
Diese bekommen Sie für 0,70 € an den Gästeinfos inkl. pas-
sendem Umschlag.

Historischer Geschichts-Bildband 14,80 €
Eindrucksvolle Abbildungen der 
vergangenen 100 Jahre führen 
in die kulturelle und architekto-
nische Vergangenheit und erwe-
cken die Geschichte von Walten-
hofen, Martinszell, Memhölz und 
Niedersonthofen. Die gezeigten 
Fotografien decken den Zeitraum 
von etwa 1890 bis in die Zeit nach 
dem 2. Weltkrieg ab. ab. 

Chronik Waltenhofen – Gestern und Heute 8,00 €
In sechs Kapiteln wird die Ge-
schichte unserer Gemeinde in dem 
Buch „Waltenhofen – Gestern und 
Heute“ detailliert aufgearbeitet. 

Die Historie reicht bis zur Urland-
schaft zurück, führt über die frühe 
Besiedlung, dem Leben zur Stifts-
zeit über die Kriege und Gebietsre-
form bis in die 2000er Jahre.

Langenegg – eine Ruine im Allgäu 7,50 €
Die weithin sichtbar 80  m über der 
Illerschleife auf einem steil abfal-
lenden Hügelkamm gelegene Burg 
bildete das Zentrum der Herrschaft 
Langenegg, die erstmals 1269 im 
Besitz der gleichnamigen Herren 
erscheint. Von Erkenntnissen aus 
quellhistorischer Sicht, über Bilder 
und Informationen zu archäologi-
schen Ausgrabungen bis hin zur Er-
haltung des Mauerwerks erfahren 
Sie in diesem Buch alles zur Burgrui-
ne Langenegg.

Burgenregion Allgäu 5,00 €
38 Schlösser, Burgruinen, Burgstäl-
le und Stadtbefestigungen aus dem 
Ostallgäu, Oberallgäu und Unterallgäu 
stellt dieser Burgenführer vor. Die Ob-
jekte wurden alle mit dem Wissen und 
den Methoden der modernen Burg-
forschung neu erfasst. Darunter befin-
den sich auch viele weniger bekannte 
Burgruinen, die aber unbedingt einer 
Erkundung lohnen – oft verbunden mit 
herrlichen Wanderungen.

Foto: P. Reder



Autolackierung

Hörmann
Meisterbetrieb

Unsere Leistungen:

Kleinreparaturen
an einem Tag

Teil- und Ganzlackierungen
Ausbeularbeiten
Dellen drücken

Dominik und
Walter Hörmann GbR
Leubaser Straße 46
87437 Kempten

Tel. (0831) 5707777

Daimlerstraße 3
87448 Waltenhofen
Telefon 0831/52299-0

info@fechtig-haustechnik.de
www.fechtig-haustechnik

Wir suchen Nachwuchs!
Auszubildende zum/r

Anlagenmechaniker/in
für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik

Elektromeisterbetrieb

Bürgermeister-Hengeler-Straße 23 (direkt gegenüber dem Rathaus)
87448 Waltenhofen, ☎ 08303/274
info@hipp-elektro.de www.hipp-elektro.de

Bei uns erleben Sie Technik zum Anfassen!

Wir bieten eine anschauliche
und individuelle Planung
direkt vor Ort
mit separatem Beratungsraum
und eigener Ausstellung.

Praxis für Osteopathie

Birgit Faix
Heilpraktikerin
Physiotherapeutin

Er
w
ac
hs
en
e

und
Kin
der

Rottachbergstraße 30 / Waltenhofen
Tel. 08303/2093003 / www.faix.org

W
ir
ha
be
n geöffnet

Physiotherapie & Massage
im Sportpark Waltenhofen
Telefon 08303/9210-80
www.gz-sportpark.de

Naturverbundene 54-jähr. Frau,
NR, ohne HT, sucht2-3 Zi.
mit Terrasse oder Balkon

in 2021 zu mieten oder kaufen.
Telefon 017643836883

KFZ-MEISTERBETRIEB
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Qualität - Erfahrung - Zuverlässigkeit

Service + Reparatur
aller Fabrikate,
auch Transporter und
Wohnmobile bis 5 Tonnen

Eure Gemeinde –  
jederzeit für euch da!
Informativ und übersichtlich: 
www.waltenhofen.de
Waltenhofen · Hegge · Memhölz Waltenhofen · Hegge · Memhölz 

Martinszell · NiedersonthofenMartinszell · Niedersonthofen

HERZLICH 
WILLKOMMEN



Die Gemeinde im Internet unter www.waltenhofen.de
 Telefon  Fax  E-Mail-Adresse
Gemeinde allgemein                        0 83 03/79-0 79- 30 gemeinde@waltenhofen.de
Vermittlung, Marion Baiz                    0 83 03/79-44 79-7 44 
Erster Bürgermeister Eckhard Harscher 
Vorzimmer und Bürgerbrief, Sylvia Mollenhauer 79-21  79-7 21  buergermeisteramt@waltenhofen.de
Hauptamt     hauptamt@waltenhofen.de
Vorzimmer Hauptamt, Birgit Krause  79-32  79-7 32  birgit.krause@waltenhofen.de
Versicherungsamt, Marion Baiz 79-44 79-744 marion.baiz@waltenhofen.de
Einwohnermeldeamt (A-L), 
Pass- und Wahlamt, Marita Dobler  79-40  79-7 40 ewo@waltenhofen.de
Einwohnermeldeamt (M-Z), Pass- und Fundamt,  
Ferienpässe, Fischereischeine, Annika Baptist 79-12  79-7 12  ewo@waltenhofen.de
Gästeinformation, Abfallsäcke, Melanie Rothmayr  79-29 79-7 29  gaesteinformation@waltenhofen.de
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Gewerbe,  
Julia Schillinger 79-20 79-720 julia.schillinger@altenhofen.de 
Brunhilde Mayrock 79-14 79-714 gewerbeamt@waltenhofen.de
Rentenangelegenheiten, Sozial- und Grundsicherungsamt,  
Anja Lindenbacher 79-13 79-713 anja.lindenbacher@waltenhofen.de
Wohnungen, Betreutes Wohnen, Feuerwehr, 
Lucia Faßmann 79-42  79-7 42  lucia.fassmann@waltenhofen.de
Personalleitung, Christine Sommer  79-33  79-7 33  personalamt@waltenhofen.de 
Standesamt und Personalabteilung, Eva Jörg 79-11  79-7 11  standesamt@waltenhofen.de
EDV, Peter Reder, Samuel Hemeier 79-16 79-7 16  edv@waltenhofen.de
Finanzverwaltung, Udo Merk  79-24  79-7 24 finanzverwaltung@waltenhofen.de
Steueramt und Gemeindekasse 
Sylvia Mollenhauer  79-18  79-7 18  steueramt@waltenhofen.de 
Silke Merk 79-28  79-7 28  silke.merk@waltenhofen.de 
Marion Schröder 79-19 79-7 19 gemeindekasse@waltenhofen.de 
Theresa Brey  79-17  79-7 17  gemeindekasse@waltenhofen.de
Bauamt/Hochbau/Bauleitplanung,   
Klaus Häger 79-38  79-7 38  klaus.haeger@waltenhofen.de 
Tiefbau/Straßen-, Wasser- und Kanalunterhalt 
Georg Schweier  79-35  79-7 35  georg.schweier@waltenhofen.de 
Vorzimmer techn. Bauamt,  
Sabine Hindelang 79-49  79-7 49  sabine.hindelang@waltenhofen.de 
Silvia Dolch  79-34  79-7 34  silvia.dolch@waltenhofen.de 
Martin Eggensberger 79-47  79-7 47  martin.eggensberger@waltenhofen.de
Friedhofsverwaltung, Sonja Walser  79-31  79-7 31  friedhofsverwaltung@waltenhofen.de
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Straßen- und Wegerecht
Martina Schröttle  79-10  79-7 10  martina.schroettle@waltenhofen.de
 Bauverwaltung, Bauanträge, Baupläne,  
Beitragsberechnung für Wasser und Kanal 
Hildegard Baptist  79-26  79-7 26  hildegard.baptist@waltenhofen.de 
Julia Eggensberger 79-27  79-7 27  julia.eggensberger@waltenhofen.de
Wasserwerk Waltenhofen, Thomas Hummel 9 29 52-10  wasserwerk@waltenhofen.de
Bauhof allgemein,  9 29 52-00  bauhof@waltenhofen.de
Thomas Meiler 9 29 52-01  
Patricia Wachter 9 29 52-02 9 29 52-09
Notfallnummer Bauhof und Wasserwerk 0 83 03/9 29 52-10
Wasserwerk Fax 0 83 03/9 29 52-19
Verkehrsüberwachung 79-51  79-751 kvue@waltenhofen.de
  (nur nach vorh. Anmeldung über Frau Jobst jeden 
  Dienstag nachmittag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr)
Jugendpflege, Andrea Portsidis     andrea.portsidis@waltenhofen.de
   Handy: 01 60/96 25 60 26

Gäste- und Bürgerbüro Niedersonthofen, Frau Danner, Frau Schöll  0 83 79/72 81 46
Schule Waltenhofen Schulleitung: Frau Böhler  0 83 03/9 20 60
Schule Martinszell/Oberdorf Schulleitung: Frau Wucher  0 83 79/92 96 15
Schule Hegge Schulleitung: Frau Hertle  08 31/2 45 82
Kinderkrippe Waltenhofen: Leiterin Frau Fritz 0 83 03/9 29 54 70
Kindergarten Waltenhofen: Leiterin Frau Fritz  0 83 03/75 83
Kindergarten Oberdorf: Leiterin Frau Heimerdinger 0 83 79/13 28
Kindergarten Niedersonthofen: Leiterin Frau Schwarz  0 83 79/76 55
Kindertagesstätte Hegge: Leiter Herr Dering  08 31/1 71 58
Schule Waltenhofen: Hausmeisterin Frau Gast  0 83 03/4 00
MZH Waltenhofen: Hausmeister Herr Harteis  01 51/52 80 76 48
MZH und Grundschule Martinszell/Oberdorf, Hausmeister: Herr Widmann 01 62/7 20 24 42
MZH und Grundschule Hegge, Hausmeister: Herr Sanz  01 62/3 24 46 09

☎
 W

ichtige Telefonnummern ☎
 und Kontaktdaten


